[image: ][image: ]
[bookmark: _GoBack]Medizinische Diagnostik und weiteres Procedere
nach S3+-Kinderschutzleitlinie bei V.a. Kindeswohlgefährdung
	Untersuchungsdatum
	____________________________________________________


	Anwesende Personen
	____________________________________________________


	Uhrzeit (von – bis)
	____________________________________________________


Name und Geburtsdatum des Kindes: _______________________________________________

	Basislabor
	☐ BB, Diff., BGA, CRP, Krea, Na, K, Ca, P, CK-MB
☐ gGT, GOT, GPT, AP, Amylase, Lipase, Troponin
☐ Quick, PTT, vWF-AG + CoFaktor, PFA100, Faktor XIII; bei Jungen: Faktor VIII und IX
☐ Restserum
☐ Urinstatus
☐ organische Säuren
☐ Drogenscreening (Urin) – Uringewinnung sobald möglich, Teilurin im Kühlschrank asservieren
· Bei geringstem Verdacht immer Urin und Serum asservieren
· Bei Neugeborenen und V.a. psychische oder Suchterkrankung eines Elternteils, immer Mekonium (oder Übergangsstuhl) asservieren
· Haaranalyse nach Rücksprache mit KSG 


	Augenarzt
	☐ immer bei Säuglingen, bei älteren Kindern bei klinischer Indikation


	Sonographie
	☐ Schädel (immer bei Sgl.) inkl. Doppler
☐ Abdomen (immer bei Sgl., sonst bei Anhaltspunkten)
☐ ggf. Extremitäten bei Sgl., (nur als ergänzende Untersuchung bei V.a. Frakturen, nicht als alleiniger Ersatz zum Röntgen, da nicht ausreichend evaluiert!)


	Bildgebung

	

	Röntgen Skelettstatus (bei Kindern Alter < 24 Monate immer, 24-36 Monate in Rücksprache mit KSG, ältere Kinder nur klinisch auffällige Stellen). Babygramm ist obsolet!

	Skelettstatus beinhaltet immer
	☐ betroffene Körperstelle in 2 Ebenen
☐ Schädel a.p. und seitlich
☐ Thorax a.p. (knöchern)
☐ Hände und Füße p.a. bds.
☐ Arme und Beine a.p. bds.



	Nur bei weiteren Anhaltspunkten zusätzlich

	☐ Beckenübersicht a.p.
☐ Wirbelsäule seitlich


	Bei verdächtigem Befund in einer Ebene ist die zweite Ebene zusätzlich anzufertigen. Bei klinischem Anhalt für eine Fraktur sind 2 Ebenen anzufertigen. Ggf. Wiederholung nach 14 Tagen (v.a. Thorax; ggf. schräg rechts u. links).


	CT-Schädel
	bei vitaler Bedrohung bzw. Dringlichkeit, wenn kein NMR verfügbar


	CT-Abdomen
	Bei V.a. Viszeraltrauma und vitaler Bedrohung, sonst Sonographie Abdomen, ggf. MRT


	NMR-Schädel, i.d.R. mit spinaler Achse
	Immer bei Säuglingen mit SHT und V. a. körperlicher Gewalt oder Hinweisen auf ein Schütteltrauma mit und ohne neurologische Auffälligkeiten.
Bei älteren Kindern bei entsprechenden klinischen Symptomen.


	Skelettszintigraphie
	nur in Ausnahmefällen z. B. bei V.a. okkulten Rippenfrakturen


	Kindergynäkologischer Status
	☐ wenn Vorstellung innerhalb 72 h nach Ereignis, sofortige Untersuchung! 
☐ wenn möglich, gynäkologisches Facharztkonsil, wenn nicht möglich, Spurensicherung und Befundbeschreibung (Vorgehen siehe Formular „Vorgehen bei V.a. sexuelle Gewalt“)
☐ bei weiteren (nicht akuten) Fragen Vorstellung geplant zeitnah in Kinderschutzambulanz


	Interaktionsbeobachtung
	☐ Durch KSG
☐ Durch KJPP-Konsil
☐ Durch Pflege, bitte anordnen


	☐ Untersuchung der Geschwisterkinder planen und mit Eltern oder JA besprechen! 
      (ggf. am nächsten Tag)


	Weiteres Vorgehen
	☐ Info an diensthabenden OA erfolgt: ___________________
☐ Stationäre Aufnahme auf____________________________
☐ Fotodokumentation, gespeichert auf: __________________
☐ Ambulant möglich, weil _____________________________
☐ Konsil an Kinderschutzgruppe gestellt
☐ Info / Nachfrage bei Kinderarzt / Hausarzt / andere Kliniken
☐ Gefährdungsmeldung beim Jugendamt (nach §4 KKG)

	
	



Copyleft: Verwendung und Anpassungen unter Angabe der Quelle erlaubt.
image1.jpeg
LMU

LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITAT
MUNCHEN

LANDESWEITES KOMPETENZZENTRUM

.\‘ BAYERISCHE
KINDERSCHUTZAMBULANZ

INSTITUT FUR RECHTSMEDIZIN




image2.jpeg
LMU

LUDWIG-
MAXIMILIANS-|
UNIVERSITAT
MONCHEN

2. BAYERISCHE

KINI;EFSCHUTZAMBULANZ
INSTITUT FUR RECHTSMEDIZIN

Vorlage fiir die medizini
Kinderschutzarbeit an Kliniken






 


Copyleft: Verwendung und Anpassungen unter Angabe der Quelle erlaubt.


 


Medizinische Diagnostik und weiteres Procedere


 


nach 


S3+


-


Kinderschutzleitlinie


 


bei V.a. Kindeswohlgefährdung


 


Name und Geburtsdatum des Kindes:


 


_______________________________________________


 


 


Basislabor


 


?


 


BB, Diff., BGA, CRP, Krea, Na, K, Ca, P, CK


-


MB


 


?


 


gGT, GOT, GPT, AP, Amylase, Lipase, Troponin


 


?


 


Quick, PTT, vWF


-


AG + CoFaktor, PFA100, Faktor XIII; bei Jungen: 


Faktor VIII und IX


 


?


 


Restserum


 


?


 


Urinstatus


 


?


 


organische S舫ren�


 


?


 


Drogenscreening (


Urin) 


�


 


Uringewinnung sobald m�glich, Teilurin 


im K�hlschrank asservieren


 


·


 


Bei geringstem Verdacht immer Urin und Serum asservieren


 


·


 


Bei Neugeborenen und V.a. psychische oder 


Suchterkrankung eines Elternteils, immer Mekonium (oder 


Übergangsstuhl) asservieren


 


·


 


Haaranalyse nach Rücksprache mit KSG 


 


 


Augenarzt


 


?


 


immer bei Säuglingen, bei älteren Kindern bei klinischer 


Indikation


 


 


Sonographie


 


?


 


Schädel (immer bei Sgl.) inkl. Doppler


 


?


 


Abdomen (immer bei Sgl., sonst bei Anhaltspunkten)


 


?


 


ggf. Extremitäten


 


bei Sgl., (nur als ergänzende Untersuchung bei 


V.a. Frakturen, nicht als alleiniger Ersatz zum Röntgen, da nicht 


ausreichend evaluiert!)


 


 


Bildgebung


 


 


 


Röntgen Skelettstatus


 


(bei Kindern Alter <


 


24 Monate immer, 24


-


36 Monate in Rücksprache mit 


KSG, ältere Kinder nur klinisch auffällige Stellen). Babygramm ist obsolet!


 


Skelettstatus beinhalt


et 


immer


 


?


 


betroffene Körperstelle in 2 Ebenen


 


?


 


Schädel a.p. und seitlich


 


?


 


Thorax a.p. (knöchern)


 


?


 


Hände und Füße p.a. bds.


 


?


 


Arme und Beine a.p. bds.


 


 


Untersuchungsdatum


 


__________________________


__


________________________


 


 


Anwesende Personen


 


_______________________________


__


___________________


 


 


Uhrzeit 


(von 


–


 


bis)


 


_________________________________


__


_________________


 




  Copyleft: Verwendung und Anpassungen unter Angabe der Quelle erlaubt.   Medizinische Diagnostik und weiteres Procedere   nach  S3+ - Kinderschutzleitlinie   bei V.a. Kindeswohlgefährdung   Name und Geburtsdatum des Kindes:   _______________________________________________    
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Augenarzt  ?   immer bei Säuglingen, bei älteren Kindern bei klinischer  Indikation    

Sonographie  ?   Schädel (immer bei Sgl.) inkl. Doppler   ?   Abdomen (immer bei Sgl., sonst bei Anhaltspunkten)   ?   ggf. Extremitäten   bei Sgl., (nur als ergänzende Untersuchung bei  V.a. Frakturen, nicht als alleiniger Ersatz zum Röntgen, da nicht  ausreichend evaluiert!)    

Bildgebung     

Röntgen Skelettstatus   (bei Kindern Alter <   24 Monate immer, 24 - 36 Monate in Rücksprache mit  KSG, ältere Kinder nur klinisch auffällige Stellen). Babygramm ist obsolet!  
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